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In der berichteten Fallkonstellation handelt es sich um eine 64-jährige Patien-
tin, die sich nach einem Schlaganfall im Rahmen einer Aortenoperation in einer
Langzeitpflegeeinrichtung der neurologischen Rehabilitation Phase F befindet. Auf-
grund einer bereits präoperativ bestehenden chronisch-obstruktiven Lungenerkran-
kung (COPD) gelingt anschließend die Entwöhnung nicht, sodass die Patientin dau-
erhaft über ein Tracheostoma beatmet werden muss. Die Patientin ist hochgradig
pflegebedürftig und nur kurzzeitig kontaktfähig. Im Rahmen einer Pneumonie ver-
schlechtertet sich die gesundheitliche Situation der Patientin weiter, auf eine erneute
Krankenhausaufnahme wird aufgrund der ungünstigen Prognose verzichtet. Als sich
der Zustand noch einmal deutlich verschlechtert, wird in Absprache mit dem Haus-
arzt und dem Betreuer die Ernährung und die Medikamentengabe über die PEG
eingestellt, die Beatmung wird allerdings fortgeführt, vermutlich, weil die Beendi-
gung „den unmittelbaren Tod der Bewohnerin herbeigeführt hätte“. Nach Auskunft
der berichtenden Pflegekraft verstirbt die Patientin gegen 2 Uhr in der Nacht, die
Beatmung wird aber fortgesetzt, da es in der Einrichtung eine Anweisung gäbe, dass
Pflegekräfte die Beatmung bei Bewohnern nicht abstellen dürften.

Auf der einen Seite legt der Fall die Überlegung nahe, ob es ethisch und ggf. auch
rechtlich vertretbar gewesen wäre, wenn die Pflegekraft selbständig bzw. auf telefo-
nische Anweisung des verantwortlichen Arztes das Beatmungsgerät abgestellt hätte.
Mit Blick auf zukünftige, ähnlich gelagerte Fälle erscheint es aber vor allem sinnvoll
zu prüfen, wie eine solche Situation primär verhindert werden kann. Dazu wäre es
wichtig gewesen, frühzeitig im Verlauf gemeinsam mit dem zuständigen Betreuer zu
erörtern, welches Therapieziel die ärztlichen Bemühungen im besten Interesse der
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Patientin (noch) verfolgen sollten. Diese Frage hätte bereits erstmals gestellt werden
müssen, als klar wurde, dass die Patientin nach dem Schlaganfall körperlich und
geistig erheblich eingeschränkt und dauerhaft von einer Beatmung abhängig bleiben
wird. Dies hätte beispielsweise im Rahmen einer ethischen Fallbesprechung erfolgen
können (Marckmann et al. 2018). Grundsätzlich dürfen medizinische Behandlungs-
maßnahmen nur dann durchgeführt werden, wenn sie der Patientin einen Nutzen
bieten und von der betroffenen Patientin auch gewünscht werden (Marckmann et al.
2010).

Eine medizinische Maßnahme ist allgemein dann nützlich, wenn ein für die be-
troffene Patientin erstrebenswertes Behandlungsziel erreicht werden kann. Im vorlie-
genden Fall war das Ziel der Lebenserhaltung zunächst noch erreichbar. Allerdings
hätte man bereits nach dem operationsbedingten Schlaganfall die Frage stellen müs-
sen, ob es sich angesichts der erheblichen irreversiblen körperlichen und geistigen
Einschränkungen dabei noch um ein für die betroffene Patientin erstrebenswertes
Behandlungsziel handelt. Diese Bewertung sollte sich, so weit als möglich, an den
individuellen Präferenzen der betroffenen Patientin orientieren. Zwar war kurzzeitig
eine Kontaktaufnahme möglich, die Patientin war aber nur in der Lage, auf einfa-
che Fragen mit Kopfbewegungen zu reagieren. Hinsichtlich der Entscheidung über
lebenserhaltende Maßnahmen schien die Patientin nicht einwilligungsfähig gewe-
sen zu sein, sodass sich die Frage der weiteren Behandlung an dem erklärten oder
mutmaßlichen Patientenwillen orientieren muss. Es ist nicht beschrieben, dass die
Patientin eine Patientenverfügung verfasst hat. Zudem ist der Fall eines schweren
Schlaganfalls mit dauerhafter Beatmung in den üblichen Patientenverfügungs-For-
mularen in der Regel nicht abgedeckt, sodass die vorliegende Entscheidungssituati-
on mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Patientenverfügung enthalten gewesen
wäre. Ob man im vorliegenden Fall einen hinreichend verlässlichen mutmaßlichen
Patientenwillen hätte rekonstruieren können, ist auf Grundlage der Beschreibung
nicht einfach zu beurteilen. Auf jeden Fall hätte man im Gespräch mit der Schwes-
ter versuchen müssen, Informationen über die Einstellungen der Patientin zum Leben
und zu medizinischen Behandlungsmaßnahmen zu ermitteln.

Sofern ein mutmaßlicher Wille nicht zu bestimmen ist, muss sich die Entschei-
dung an dem „objektiven“ Wohl der Patientin orientieren (Marckmann et al. 2010).
Hierbei ist zu überlegen, ob es – auf der Grundlage allgemein geteilter Wertvorstel-
lungen – für die Patientin besser wäre, weiterzuleben oder zu sterben. Je stärker die
körperlichen und geistigen Einschränkungen sind, desto schwächer werden die am
Wohlergehen orientierten Argumente für lebenserhaltende Maßnahmen. Im Einzel-
fall kann es schwierig sein, diese Grenze genau zu bestimmen. Im vorliegenden Fall
wäre dieser Punkt aber spätestens bei der weiteren Verschlechterung des Zustands
der Patientin erreicht gewesen. Offenbar haben der Betreuer und der verantwortliche
Hausarzt dies auch ähnlich eingeschätzt und eine erneute Krankenhauseinweisung
ausgeschlossen. Wichtig ist es dabei aber, das Therapieziel klar zu formulieren
und dann vor allem auch konsequent umsetzen. Dies wurde insbesondere bei dem
beobachteten „Eintreten der Sterbephase“ versäumt. Offenbar sollte mit der Been-
digung von PEG-Sondenernährung und Medikamentengabe die Behandlung auf ein
ausschließlich palliatives Therapieziel umgestellt werden. Dabei hätte konsequenter-
weise auch die Beendigung der Beatmung erwogen werden müssen. Dies hätte gut
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geplant unter ärztlich kontrollierten Bedingungen erfolgen können, sodass die un-
klare, belastende Situation in der Nacht hätte vermieden werden können. Eine früh-
zeitige, konsequente Therapiezielklärung im Interesse der Patientin hätte auch im
Rahmen eines Advance Care Planning-Prozesses erfolgen können (Jox et al. 2025).
Die Vorausplanung kann dabei auch mit dem gesetzlichen Vertreter, in diesem Fall
dem Betreuer, erfolgen (in der Schmitten et al. 2021) und in einer sog. Vertreter-
dokumentation insbesondere für Notfallsituationen festgehalten werden. Eine gute,
mit allen relevanten Personen abgesprochene Vorausplanung kann die konsequen-
te Umsetzung der Therapieziele im besten Interesse der Patientin erfahrungsgemäß
erheblich erleichtern.
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